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ten, mit dem Ziel, die internationalen und regionalen Bemühungen zur Erhöhung der Offenheit und Trans-
parenz auf dem Gebiet der Rüstung zu stärken und zu koordinieren; 

 10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsiebzigsten Tagung über 
den Stand der Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 11. beschließt, den Unterpunkt „Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung“ unter dem Punkt „All-
gemeine und vollständige Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsiebzigsten Tagung auf-
zunehmen. 

RESOLUTION 68/44 

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 5. Dezember 2013, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 
177 Stimmen ohne Gegenstimme und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/68/411, Ziff. 70)128: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armeni-
en, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, 
Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokra-
tische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, 
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, 
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, 
Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, 
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), 
Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, 
Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, 
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychel-
len, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, 
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, 
Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Keine. 
 Enthaltungen: Arabische Republik Syrien, Demokratische Volksrepublik Korea, Iran (Islamische Republik), 
Uganda. 
 

68/44. Innerstaatliche Rechtsvorschriften über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät 
sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck 

 Die Generalversammlung, 

 in dem Bewusstsein, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unabdingbar sind, 

 daran erinnernd, dass eine wirksame innerstaatliche Kontrolle des Transfers von Waffen, militäri-
schem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, einschließlich der Trans-
fers, die zu Verbreitungsaktivitäten beitragen könnten, ein wirksames Instrument zur Erreichung dieser Zie-
le ist, 

 sowie daran erinnernd, dass sich die Vertragsstaaten der internationalen Abrüstungs- und Nichtver-
breitungsverträge dazu verpflichtet haben, den größtmöglichen Austausch von Materialien, Gerät und tech-
nologischen Informationen zu friedlichen Zwecken im Einklang mit den Bestimmungen dieser Verträge zu 
erleichtern, 

______________ 
128 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von den Niederlanden. 
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 in der Erwägung, dass der Austausch innerstaatlicher Rechts- und sonstiger Vorschriften und Ver-
fahren bezüglich des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit dop-
peltem Verwendungszweck zum gegenseitigen Verständnis und Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten 
beiträgt, 
 überzeugt, dass ein derartiger Austausch für die Mitgliedstaaten, die derzeit solche Rechtsvorschrif-
ten ausarbeiten, vorteilhaft wäre, 
 unter Begrüßung der vom Sekretariats-Büro für Abrüstungsfragen eingerichteten elektronischen 
Datenbank, in der alle gemäß den Resolutionen der Generalversammlung 57/66 vom 22. November 2002, 
58/42 vom 8. Dezember 2003, 59/66 vom 3. Dezember 2004, 60/69 vom 8. Dezember 2005, 62/26 vom 
5. Dezember 2007, 64/40 vom 2. Dezember 2009 und 66/41 vom 2. Dezember 2011 mit dem Titel „Natio-
nale Rechtsvorschriften über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien 
mit doppeltem Verwendungszweck“ ausgetauschten Informationen abgerufen werden können, 
 sowie unter Begrüßung der Verabschiedung des Vertrags über den Waffenhandel129, mit dem die 
höchstmöglichen gemeinsamen internationalen Normen für die Regelung des internationalen Handels mit 
konventionellen Waffen geschaffen werden und der die Vertragsstaaten verpflichtet, einen Erstbericht über 
die innerstaatlichen Gesetze und sonstigen Vorschriften sowie die Maßnahmen vorzulegen, die zur Durch-
führung des Vertrags erlassen beziehungsweise ergriffen wurden, 
 in der Erwägung, dass die von dem Büro für Abrüstungsfragen eingerichtete elektronische Daten-
bank weiter von zusätzlichem Nutzen sein wird, solange der Vertrag noch nicht in Kraft getreten ist, 
 in Bekräftigung des naturgegebenen Rechts zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung 
nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, 
 1. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, unbeschadet der Bestimmungen in Reso-
lution 1540 (2004) des Sicherheitsrats vom 28. April 2004 und in späteren einschlägigen Ratsresolutionen 
innerstaatliche Rechts- und sonstige Vorschriften und Verfahren zu erlassen oder zu verbessern, um eine 
wirksame Kontrolle über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien 
mit doppeltem Verwendungszweck auszuüben, und gleichzeitig sicherzustellen, dass diese Rechts- und 
sonstigen Vorschriften und Verfahren mit den Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus den internationalen 
Verträgen, wie dem Vertrag über den Waffenhandel129, übereinstimmen; 
 2. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Generalsekretär auf freiwilliger Basis Informationen über 
ihre innerstaatlichen Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren bezüglich des Transfers von Waffen, 
militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und über daran 
vorgenommene Änderungen zu übermitteln, und ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten diese 
Informationen zugänglich zu machen; 
 3. beschließt, der Angelegenheit weiterhin Aufmerksamkeit zu widmen. 

RESOLUTION 68/45 

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 5. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/411, Ziff. 70)130. 

68/45. Durchführung des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 
Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zum Thema der chemischen Waffen, insbesondere die 
ohne Abstimmung verabschiedete Resolution 67/54 vom 3. Dezember 2012, in der sie mit Anerkennung 
von den laufenden Bemühungen Kenntnis genommen hat, die im Hinblick auf die Verwirklichung des Ziels 

______________ 
129 Siehe Resolution 67/234 B. Amtliche deutschsprachige Fassungen des Vertrags: dBGBl. 2013 II S. 1426; öBGBl. III 
Nr. 116/2014. 
130 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von Polen. 
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